Beschlussauszug
aus der

7. Sitzung der Gemeindevertretung Dargen
vom 15.10.2020

Top 7 Beratung und Beschlussfassung uber den Satzungsbeschluss der
5. Erganzung der Klarstellungssatzung mit Erganzungen fur die
im Zusammenhang bebauten Ortsteile Dargen, Dargen Hof, Kat-
schow, Gorke, Bossin, Neverow, Pratenow und Kachlin fur
Teilflachen aus den Flurstiicken 129 und 85, Flur 2, Gemarkung
Katschow

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 5. Erganzung der Klarstellungssatzung mit Erganzungen fur
die im Zusammenhang bebauten Ortsteile Dargen, Dargen Hof, Katschow, Goérke,
Bossin, Neverow, Pratenow und Kachlin umfasst

Gemarkung Katschow

Flur 2
Flurstick Teilflachen aus 129 und 85
Flache rd. rd. 2.300 m?

Die Erganzungsflache wird im Norden und Osten durch die derzeitige Geltungsbe-
reichsgrenze der Innenbereichssatzung, sowie im Westen durch die Kreisstrae K 39
und im Suden durch eine Flache fur die Landwirtschaft begrenzt.

Ubersichtsplan des Erganzungsbereiches
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1.
Die Stellungnahmen der Behorden, sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, der Nach-
bargemeinden und Burger hat die Gemeindevertretung Dargen am 15.10.2020 ge-
pruft. Nicht berucksichtigte Stellungnahmen liegen nicht vor.

2.
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Ziffe 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), geandert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587), nach § 86 der Landesbauordnung M -V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBI. M-V S. 682), und § 11 Abs. 3 des Gesetzes
Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
04.03.2020 (BGBI. I S. 440), beschliel3t die Gemeindevertretung Dargen die 5. Ergan-
zung der Klarstellungssatzung mit Erganzungen fur die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile Dargen, Dargen Hof, Katschow, Gorke, Bossin, Neverow, Pratenow und Kach-
lin fUr Teilflachen aus den Flursticken 129 und 85, Flur 2, Gemarkung Katschow im
OT Katschow, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als
Satzung.

3.
Die Begrundung wird gebilligt

4.

Der BlUrgermeister wird beauftragt, die 5. Erganzung der Klarstellungssatzung mit
Erganzungen fur die im Zusammenhang bebauten Ortsteile Dargen, Dargen Hof, Kat-
schow, Gorke, Bossin, Neverow, Pratenow und Kachlin far Teilflachen aus den Flur-
stucken 129 und 85, Flur 2, Gemarkung Katschow im OT Katschow, alsdann ortsublich

bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begrindung wahrend
der Dienststunden eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.
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	Die Ergänzungsfläche wird im Norden und Osten durch die derzeitige Geltungsbereichsgrenze der Innenbereichssatzung, sowie im Westen durch die Kreisstraße K 39 und im Süden durch eine Fläche für die Landwirtschaft begrenzt.

